


          

Stand: Januar 2009 

I. Allgemeines 

1. Sämtliche Aufträge werden nur aufgrund nachstehender Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Abweichende 
Vereinbarungen der Handelsvertreter bedürfen der Bestätigung durch die 
Auftragnehmer.  

II. Angebote 

1. Unser Angebote sind, soweit sie nicht als “fest“ bezeichnet sind, freibleibend und 
verpflichten nicht zur Auftragsannahme.  

2. Unsere Angebote beziehen sich auf die jeweils geltenden Preislisten, Kataloge 
und Prospekte.  

3. Aufträge werden für uns grundsätzlich erst dann verpflichtend, wenn sie durch 
uns schriftlich bestätigt sind. 

4. Mit Bestätigung des Auftrags kommt ein Vertrag entsprechend diesen 
Geschäftsbedingungen zustande. 

III. Vertragsabschluss 

5. Angebote der Auftragsnehmer sind stets freibleibend.  
6. Soweit der Auftraggeber vorderseitig nichts anderes bestimmt, hat der 

Auftragsnehmer Frist zur Annahme der Bestellung von drei Wochen.  
7. Handelsvertreter haben keine Abschlussvollmacht.  

IV. Preise  

1. Die Preise richten sich nach den geltenden Preislisten. Für die Berechnung gilt 
grundsätzlich der am Tag der Auftragsbestätigung geltende Preis. Tritt zwischen 
unserer Auftragsbestätigung und am Tage der Lieferung eine Änderung der 
Preisgrundlagen ein, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend 
anzupassen. Die Preiserhöhung tritt in Kraft, sobald wir sie dem Käufer schriftlich 
mitgeteilt haben und dieser sie nicht innerhalb von 7 Tagen seit Erhalt der 
Mitteilung abgelehnt hat.  

2. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Verpackung und exklusive 
Versand- und Transportkosten. Diese sind extra zu bezahlen und richten sich 
nach den Versandkostentabellen.   

3. Sollte keine Lieferung und kein Transport vereinbart sein, so gilt als Lieferort die 
Adresse der Firma feuer ohne grenzen. Die bestellten Produkte müssen von dort 
innerhalb der nächsten 5 Werktage vom Käufer abgeholt werden da er sonst in 
Verzug gerät.   

4. Ändern sich nach Vertragsabschluss Stückzahlen, Maße oder wünscht der 
Auftraggeber Ausführungsänderungen, so werden die vereinbarten Preise sowie 
der Gesamtpreis entsprechend der Änderungen korrigiert.  

V. Lieferung 

1.     Jedes Erzeugnis ist eine Sonderanfertigung und kann daher weder umgetauscht 
noch zurückgenommen werden. Sollte jedoch auf Wunsch des Auftraggebers ein 
Umtausch oder eine Änderung vorgenommen werden, so geht dies zu Lasten des 
Käufers.

2.    Technische Änderungen bleiben vorbehalten, wenn sie dem Auftraggeber unter 
Berücksichtung der Interessen des Auftragnehmers im Einzelfall zumutbar sind.  

3.     Sofern nichts anderes vereinbart, gilt als Lieferort die Adresse der Firma feuer 
ohne grenzen. Die bestellten Waren müssen vom Käufer von dort innerhalb der 
nächsten 5 Werktage abgeholt werden, da er sonst in Verzug gerät.  

4.     Sondermaße, Produkte mit Gravuren und/oder mit individueller HKS-Lackierung 
werden innerhalb von ca. 6 Wochen nach schriftlichem Abruf, nicht jedoch vor 
Ablauf der Widerrufsfrist geliefert.  

5.      Gerät der Auftragnehmer  mit der Lieferung in Verzug, so ist der Auftraggeber zum 
Rücktritt berechtigt, wenn er schriftlich eine Nachfrist von drei Wochen gesetzt hat 
und diese fruchtlos verstrichen ist, es sei denn die Fristsetzung ist wegen 
ernsthafter und endgültiger Leistungsverweigerung des Auftragnehmers oder 
Nichteinhaltung vertraglich als zwingend vereinbarter Fristen oder Termine an 
deren Einhaltung der Fortbestand des Vertrages geknüpft worden ist oder wegen 
besonderer Umstände unter Berücksichtigung der beidseitigen Interessen nach § 
323 BGB entbehrlich.  

VI. Versand und Gefahrenübergang

1. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers. 
2. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der jeweiligen Lieferung an den 

Käufer über. Verzögert sich die Absendung infolge irgendwelcher Umstände, die 
der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Tage der Versandbereit-
schaft der Ware auf den Käufer über.  

3. Wir haften nicht für Beschädigung und Verlust der Ware auf dem Transport, es 
sei denn, die Schäden können auf unsachgemäße Verpackung zurückgeführt 
werden.  Die Beweislast liegt hierüber beim Käufer bzw. beim Transporteur.  

4. Die Möglichkeit der Versicherung gegen Bruch und Transportschäden während 
des Transports ist in den Zusatzvereinbarungen der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen geregelt. 

VII. Vertragsrücktritt 

1.      Kündigt der Auftraggeber den Vertrag nach § 649 BGB oder tritt der Auftraggeber 
mit Einverständnis des Auftragnehmers aus nicht von diesem zu vertretenden 
Gründen vor Fertigung der in Auftrag gegebenen Elemente vom Vertrag zurück, 
so ist der Auftragnehmer berechtigt, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
30 % des Netto-Auftragswertes zu berechnen, es sei denn der Auftraggeber 
kann nachweisen, dass dem des Auftragnehmers durch die Kündigung bzw. den 
Rücktritt entstandene Schaden (entstandene Kosten und entgangener Gewinn) 
niedriger oder gar kein Schaden entstanden ist.  

2. Der Auftragnehmer behält sich vor, anstelle der Pauschale den tatsächlichen 
Vergütungsanspruch nach § 649 BGB zu verlangen. 

3. Wird erst bei der Produktion festgestellt, dass Sondermaße, Gravuren oder HKS-  
Lackierungen aus technischen Gründen in der vorhergesehenen Weise nicht mög-
lich sind, so ist der Auftragnehmer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten ohne 
dass der Auftraggeber zur Geltendmachung eines etwaigen Schadens berechtigt ist, 
es sei denn das Leistungshindernis wäre für den Auftragnehmer im Einzelfall schon 
vor Vertragsschluss erkennbar gewesen oder dem Auftragnehmer oder ihren Erfül-
lungsgehilfen fällt die Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht oder vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Verletzung einer  sonstigen vertraglichen Nebenpflicht zur 
Last. In diesen Fällen liegt die Beweislast beim Auftraggeber. 

VIII. Zahlung 

1. Zahlungen sind grundsätzlich bei Lieferung sofort nach erfolgter Lieferung, bei 
Lieferung mit Montage umgehend nach Montage in bar fällig und an die Auftrag-
nehmerin zu leisten.  

2. Handelsvertreter und Bauhandwerker sowie Lieferanten sind nicht zum Inkasso 
berechtigt, es sei denn, sie legen eine schriftliche Vollmacht vor.  

3. Skontoabzüge sind nur berechtigt, wenn sie vorher ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurden.  

4. Gegenansprüche des Auftraggebers können nur dann aufgerechnet werden, 
wenn diese unbestritten sind oder rechtskräftig festgestellt wurden. Im ersten 
Falle bedarf dies der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des Auftragneh-
mers.

IX. Eigentumsvorbehalt  

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Eigen-
tumsvorbehalt erlischt mit Rechnungsausgleich.  

2. Verzug – bei Überschreitung der Zahlungsfrist tritt stets Verzug ein, ohne 
vorherige Mahnung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist von vier Wochen oder 
bei Wechselprotest bzw. bei Nichteinlösung von Schecks oder Lastschriften tritt 
auch für alle unsere sonstigen Forderungen aus unseren Geschäftsbeziehungen 
sofortiger Verzug ein. 

3. Verzugszinsen – jede Zahlungsverzögerung berechtigt uns zur Berechnung von 
Zinsen zuzüglich Provisionen in jeweils banküblicher Höhe. Das Geltendmachen 
eines höheren Schadens bleibt uns vorbehalten.  

4. Skonto kann auf den Rechnungsendbetrag nicht gewährt werden, es sei denn er 
wurde vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart.  

5. Zahlungsverzug – Als Tag des Zahlungseingangs gilt bei allen Zahlungsmitteln 
der Tag, an dem wir über den Betrag tatsächlich verfügen können.  

X. Gewährleistung und Garantie 

1. Der Auftragnehmer übernimmt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten für 
die Mangelfreiheit seiner Erzeugnisse.  

2. Wir gewährleisten die Eigenschaften der Liefergegenstände, wie sie in den Produkt-
informationen angegeben sind. Herstellungsbedingte Abweichungen in Maßen, 
Inhalten, Gewichten, Farbtönen, Verbräuchen und in der Oberflächenbeschaffen-
heit, die sich im Rahmen der handelsüblichen Toleranz befinden, gelten nicht als 
Mangel. Besondere Erwähnung findet hier die Abweichungsmöglichkeit der Oberflä-
chenbeschaffenheit, der  Farbe, der Struktur, und der Maserung der Modelle, die 
Grund ihrer Materialbeschaffenheit individuell sind (z. B. Rost, Stahl- und Edelstahl 
etc.). Diese genannten Abweichungen gelten ebenfalls nicht als Mangel.  

3. Auf Grund des Betriebes mit offenem Feuer, gehört es zu den natürlichen Eigen-
schaften des verwendeten Materials (Eisen, Stahl, Farben etc.), dass sich dieses im 
Laufe der Zeit verändert. Auftretende Verfärbungen, Verdunklungen und weitere 
durch den Betrieb mit offenem Feuer eintretende Materialveränderungen  gehören 
zur natürlichen Patina der Produkte und stellen keinen Mangel dar.  

4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden
Mängel seiner Erzeugnisse kostenfrei  nachzuerfüllen, wenn rechtzeitig Mängelrüge 
bei ihm eingeht und der angezeigte Mangel nicht durch den Auftraggeber, höhere 
Gewalt oder nach § X Nr. 3 verursacht ist. 

5. Versteckte Mängel hinsichtlich zugesicherter Eigenschaften müssen unverzüglich 
nach ihrer Entdeckung geltend gemacht werden. Folgeschäden müssen uns spätes-
tens innerhalb von zwei Wochen nachdem sie entdeckt wurden, oder hätten ent-
deckt werden können, gemeldet werden. Dies gilt lediglich für Produktionsfehler. 

6. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich und vor Verwendung, Verarbeitung und 
Weiterveräußerung der Ware geltend zu machen. 

7. Ausgelieferte Warensendungen sind auf jeden Fall vom Käufer anzunehmen. 
Beanstandete und zur Verfügung gestellte Warensendungen sind vom Käufer bis 
zur vollendeten Klärung der Reklamation sachgemäß einzulagern und vor Schäden 
zu bewahren 

8. Pflichten des Käufers: 
a. Voraussetzung für jede Ersatzleistung ist der Nachweis über ordnungsgemäße Behand-

lung. Dies hat der Käufer im Zweifel durch ein Sachverständigengutachten nachzuweisen. 
Im Falle der Ersatzpflicht werden die Kosten für das Gutachten übernommen. 

b. Uns ist die Gelegenheit zur Besichtigung des Schadens in unverändertem Zustand zu 
geben. Eine ausreichende Frist zur Untersuchung der Schadensursache ist uns einzuräu-
men. Wird dies vom Käufer verweigert oder hat er eine entsprechende Verweigerung oder 
Unterlassung des Ersatzberechtigten zu vertreten, so entfällt jede Mängelhaftung. 

c. Der Käufer hat zur Vermeidung größerer Schäden das Recht und die Pflicht, notwendige 
Maßnahmen zur Schadensabwendung oder Schadensminimierung zu ergreifen bzw. zu 
veranlassen und auch Sorge zu tragen, das Proben der mangelhaften Lieferung sicherge-
stellt werden.  

d. Rücktritt – wird die Ersatzlieferung unmöglich aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so 
kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche des Käufers sind ausge-
schlossen, soweit unsererseits nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  gegeben ist.
                                  

IX. Teilnichtigkeit 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirk-
sam und unverbindlich.  

X. Erfüllung und  Gerichtsstand 
Erfüllung für Lieferung, Zahlung und Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt deutsches Recht.  

Allgemeine Vertragsbedingungen      feuer ohne grenzen
                MADE IN GERMANY  

feuer ohne grenzen     yalcin demiray     pannierstraße 10a   12047 Berlin 


